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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1993

Rechtssatz

Die Lenkereigenschaft des Berufungswerbers ist als gegeben anzunehmen, wenn dieser einerseits keine Hinweise

darüber, wer an seiner Stelle das KFZ gelenkt haben könnte, geben kann und andererseits die auf dem Radarfoto

abgebildete Person aufgrund bestimmter Eigenschaften (Kop orm, Brillenträger) dem Berufungswerber gleicht.

Abweisung.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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